
             Anmeldung / Vereinbarung 
        Fohlenauktion Fronhofen am 12.09.2026 

 
Zwischen dem Pferdezuchtverein Ravensburg, Alfons Bauhofer, Zogenweiler 508, 88263 Horgenzell,                

Tel. 0170/9336512 , im folgenden Veranstalter genannt, und 

Name, Vorname 

 

Tel. 

 

E-Mail 

 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

 

Bankverbindung Kontoinhaber  IBAN 

BIC Steuernummer 

 

im folgenden Beschicker genannt, über das Fohlen 

Lebensnummer 

 

Geb.datum 

 

Geschlecht  

 

                    Farbe 

  

Name 

 

Vater 

 

Mutter von 

 

 
1. Zulassung 

Das Fohlen wird vom Beschicker hiermit verbindlich angemeldet. Die endgültige Zulassung erfolgt durch den Veranstalter 
nach Sichtung aller Anmeldungen.  

Die Auktionsgebühr in Höhe von 400 Euro ist auf das Konto des Pferdezuchtvereins Ravensburg zu überweisen, IBAN 
DE14 6519 1500 0360 4980 19, VR Bank Bodensee-Oberschwaben, BIC GENODES1TET. Bei Auftrieb werden 200 Euro 
erstattet.  

2. Mehrwertsteuer 

Ich verkaufe das Fohlen als Privatperson          0% MwSt. 

Ich verkaufe das Fohlen als pauschalierender Landwirt          7,8% MwSt. 

Ich verkaufe das Fohlen als Gewerbetreibender           19% MwSt. 

3. Versteigerung 

Die Fohlen kommen in der Regel nach der Katalog-Reihenfolge zur Versteigerung. Die Fohlen werden zu Nettopreisen 
versteigert. Das heißt, der spezifische Mehrwertsteuersatz des Beschickers wird dem Zuschlagpreis hinzugefügt. Das 
Startgebot liegt bei 2.500 € für Warmblutfohlen bzw. bei 1.500 € für Reitponyfohlen. 

4. Vermittlungsgebühr 

Bei Verkauf oder Rückkauf werden berechnet: bis 3.499 € keine Gebühr, ab 3.500 € 4% zzgl. MwSt. 
 
5. Versicherung 

Nach dem Zuschlag sind die Fohlen zum Bruttobetrag bei der VTV/R+V versichert, gem. Verkaufsbedingungen wie im 
Katalog abgedruckt. Beschicker, die eine Versicherung vor der Auktion wünschen, können sich an Rupert Herrmann, 
Fischbacher Str. 11, 79859 Schluchsee, Tel. 07656 988 99 00 wenden. 

6. Freier Verkauf 

Jeder freihändige Verkauf vor und während der Veranstaltung ist untersagt. Bei freihändigem Verkauf durch den Vermittler 
nach nicht erfolgtem Zuschlag oder Rückkauf ist der Beschicker verpflichtet, den Verkauf sofort nach Vertragsabschluss 
im Büro zu melden. Für solche Verkäufe sind vom Käufer und vom Verkäufer die gleichen Gebühren an den 
Pferdezuchtverein zu entrichten. Verkäufe vor der Auktion werden mit einer Provisionspauschale von 500 € zzgl. MwSt. 
berechnet.     

 

 

Datum, Ort ……………………………………………………………………………     Unterschrift ✘…………………………………………………… 
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